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1. Allgemeines 

§ 28 GemHVO Berichtspflicht 
 
(1) Die Stadtverordnetenversammlung ist mehrmals jährlich über den Stand des Haus-
haltsvollzugs unter Einbeziehung von produktorientierten Zielen und Kennzahlen zu un-
terrichten. Die sich aus dem Finanzstatusbericht ergebende Bewertung der finanziellen 
Leistungsfähigkeit der Stadt ist in die Berichtspflicht einzubeziehen. 
 
(2) Die Stadtverordnetenversammlung ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich ab-
zeichnet, dass 
 

1. sich das geplante Ergebnis des Ergebnishaushalts oder des Finanzhaus-
halts wesentlich verschlechtert, 

 
2.  sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzhaushalts we-

sentlich erhöhen werden oder 
 
3. die Gemeinde die aufgenommenen Liquiditätskredite nicht nach § 105 Abs. 

1 Satz 3 der Hessischen Gemeindeordnung bis zum Ende des Haushalts-
jahres zurückführen kann. 

 
(3) Die Berichte sind zeitgleich der Aufsichtsbehörde und dem Landkreis vorzulegen. 
 
 

Verwaltungsvorschriften zu § 28 GemHVO Berichtspflicht  
 
1. Regelmäßige Berichte über den Ablauf der Haushaltswirtschaft im Berichtszeitraum 
sind für die Steuerung und Kontrolle des Haushaltsvollzugs durch die Stadtverordneten-
versammlung unverzichtbar. In den Berichten ist auch darzustellen, inwieweit die Pro-
dukt-, Leistungs- und sonstigen Ziele (§ 4 Abs. 2 Satz 5 GemHVO) erreicht werden. 
 
2. Die Anzahl der jährlichen Berichte ist von den örtlichen Verhältnissen abhängig. Der 
Magistrat hat der Stadtverordnetenversammlung mindestens zweimal im Haushaltsjahr 
einen Bericht vorzulegen. Die Berichte sind so zeitgerecht vorzulegen, dass die Stadtver-
ordnetenversammlung noch Maßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf das laufende 
Haushaltsjahr beschließen kann und in diesem Haushaltsjahr auch die beabsichtigten 
Wirkungen entfalten können. 
 
3. Das Berichtswesen soll eine Gefährdung des Haushaltsausgleichs im Haushaltsvoll-
zug entsprechend § 28 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO rechtzeitig erkennen lassen. Hierzu ist es 
notwendig, dass der Bericht eine Prognose des ordentlichen Ergebnisses zum 31. De-
zember enthält. 
 
Ergänzt werden die gesetzlichen Anforderungen durch Auflage Nr. 8 zur Haushalts-
genehmigung 2024/2025 durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Gießen 
vom 6. Mai 2024 in nachfolgender Form: 
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Über die Entwicklung des Haushaltsvollzugs ist mir zum 31.07.2024 und 
30.10.2024 zu berichten. In diesem Zusammenhang mache ich darauf aufmerksam, 
dass die Stadtverordnetenversammlung gem. § 28 GemHVO mehrmals jährlich 
über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten ist. Aus den Verwaltungs-
vorschriften geht hervor, dass die Berichtspflicht mindestens zweimal im Haushalts-
jahr besteht. Dies sich aus dem Finanzstatusbericht ergebende Bewertung der Stadt 

Die Finanzberichte werden dieses Jahr zu den Stichtagen 31. Mai und 30. September 
oder 31.Oktober aufgestellt.

2. Entwicklung des Haushaltsjahres 

Die Haushaltsgenehmigung wurde am 06. Mai 2024 mit Auflagen für die Haushaltsjahre 
2024 und 2025 erteilt.

Die Haushaltsgenehmigung wurde in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 
25. Juni 2024 bekannt gegeben.

Zum 31.05.2025 stellt sich die Haushaltslage im ordentlichen und außerordentlichen Er-
gebnis wie folgt dar.

Ansatz 2025
Ergebnis 
31.05.25

Prognose 
31.12.2025

Ordentliches Ergebnis 1.746.896,54 -1.981.616,93 2.725.900,00
Außerordentliche Ergebnis 0,00 275.797,23 277.000,00
Jahresergebnis 1.746.896,54 -1.705.819,70 3.002.900,00

Die Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzrechnung enthält eine vage Prognose der weite-
ren Entwicklung zum Jahresende. Hierbei fließen die bisher bekannten Sachverhalte in 
die Beurteilung mit ein. Nicht berücksichtigt sind hierbei anfallende Buchungen im Rah-
men der Jahresabschlussarbeiten, welche ein vorläufiges Ergebnis erheblich verändern 
können. Demnach beläuft sich das prognostizierte ordentliche Defizit zum 31.12.2025
auf 2.725.900,00 Euro. 

Gegenüber dem Haushaltsansatz bedeutet dies eine Ergebnisverschlechterung von rund 
979.000,00 Euro.

Eine Prognose ist immer mit Unsicherheiten verbunden. Unvorhersehbare Ereignisse 
können die weitere Entwicklung massiv beeinflussen.
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2.1 Erträge

Die aus unserer Sicht wichtigsten Ertragspositionen im Ergebnishaushalt werden Ihnen 
hier zusätzlich erläutert:

Produkt
Planansatz 

2025
Angeordnet zum 

31.05.
Prognose zum 

31.12.
Ausschöpfung 

in %
611.01 Gemeindeanteil an der 

Einkommensteuer
9.800.000 2.769.176,16 9.800.000,00 28,56

Neben der Gewerbesteuer ist der Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer die wichtigste 
Einnahmequelle der Stadt Linden. Die Zahlen für das 1. Quartal wurden durch das HMDF 
(Hessisches Ministerium der Finanzen) Mitte April bekanntgegeben. 

Hierzu schreibt der Hessische Städtetag: 

Die Quartale zwei und drei fallen in der Regel deutlich niedriger aus. Aktuell ist davon aus-
zugehen, dass der Ansatz erreichbar ist.

Produkt
Planansatz 

2025
Angeordnet zum 

31.05.
Prognose zum 

31.12.
Ausschöpfung 

in %
611.01 Gewerbesteuer 9.500.000 8.055.374,90 7.000.000,00 84,79

Nach einem schwachen Ergebnis für das Jahr 2024 mit 5.871.643,96 Euro, droht auch ein 
schwaches Haushaltsjahr 2025. 

Das Anordnungssoll täuscht!

Im Wert von 8.055.374,90 Euro steckt eine einmalige Sollstellung in Höhe von 1.638.000,00 
Euro, die aufgrund der Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens in voller Höhe niederzu-
schlagen ist. 

Die Wertberichtigung findet sich bei den Abschreibungen auf Seite 9 wieder.
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Produkt
Planansatz 

2025
Angeordnet 
zum 31.05.

Prognose 
zum 31.12.

Ausschöpfung in 
%

611.01 Schlüssel-
zuweisungen

5.058.307,00 4.914.648,00 4.914.648,00 97,16

Bei den Schlüsselzuweisungen gibt es aufgrund der endgültigen Festsetzung der Umlage-
grundlagen gegenüber dem geplanten Ansatz 143.659,00 Euro weniger.
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Die Grundsteuerreform führt bei der Grundsteuer B zu Mindereinnahmen in Höhe von 
95.464,77 Euro. 

, wäre eine Anhebung der Grundsteuer B von 365 
v.H. auf 385 v.H. notwendig.

Die Erträge aus der Spielapparatesteuer/Vergnügungssteuer für das erste Quartale 2025
liegen leicht über dem Vorjahreswert.
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Produkt
Planansatz 

2025
Angeordnet zum 

31.05.
Prognose zum 

31.12.
Ausschöpfung 

in %
611.01 Grundsteuer B 1.864.000 1.768.535,23 1.768.535,23 94,88

Produkt
Planansatz 

2025
Angeordnet zum 

31.05.
Prognose zum 

31.12.
Ausschöpfung 

in %
Erträge aus der 
Spielapparatesteuer/ 
Vergnügungssteuer

1.039.000 242.235,13 990.000,00 23,31
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Berücksichtigt werden hierbei die Erträge aus Benutzungsgebühren, Erträge aus Verpfle-
gungsgeld sowie Erträge aus Getränke- und Bastelgeld.  
 
An dieser Stelle greifen wir den Bericht des Gießener Anzeiger vom 
Analyse der Kindergartengebühren der Kreiskommunen (der Anzeiger berichtete) ergab, 

 
 
Die Verwaltung empfiehlt, neben einer pauschalen Erhöhung ab dem Kita-Jahr 
2025/2026, eine fortlaufende moderate Gebührenanhebung, die sich an den abge-
schlossenen Tarifverträgen oder der statistischen Inflationssteigerung orientiert. 
 

 
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind anteilig bis zum 31.05.2025 gebucht. 
Bei den Sonderposten handelt es sich unter anderem um erhaltene Investitionszuweisun-
gen, Straßenbeiträge und Erschließungsbeiträge. 

 

Besondere Ertragssituation 

Landge-
sellschaft mbH (HLG) 

Die Schlussabrechnung der Bodenbevorratungsmaßnahme wurde geprüft und anerkannt. 
Ein Auszahlungsbetrag in Höhe von 5.872.370,07 Euro wurde auf das städtische Bankkonto 
überwiesen. 

Abzüglich der bilanziell erfassten Ausleihung in Höhe von 3.797.015,00 Euro, ergibt sich für 
die Stadt Linden ein Buchgewinn von 2.075.355,07 Euro. Dieser fließt als sonstiger betrieb-
licher Ertrag in das ordentliche Ergebnis des aktuellen Haushaltsjahres 2025 mit ein. 

  

Produkt 
Planansatz 

2025 
Angeordnet zum 

31.05. 
Prognose zum 

31.12. 
Ausschöpfung 

in % 
365.01 Entgelte Kitas 483.500 213.971,10 500.000,00 44,25 

Produkt 
Planansatz 

2025 
Angeordnet zum 

31.05. 
Prognose zum 

31.12. 
Ausschöpfung 

in % 
Erträge aus der Auflö-
sung von Sonderpos-
ten 

662.283,39 275.951,00 662.284,00 41,67 
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2.2 Aufwendungen

Die wesentlichen Positionen im Ergebnishaushalt werden Ihnen hier zusätzlich erläutert:

Aufwendungen (alle Werte in EURO)

Kreisumlage Schulumlage
2025 35,15 v.H. 19,00 v.H.
2024 33,90 v.H. 18,30 v.H.
2023 32,40 v.H. 18,10 v.H.

Die Umlagegrundsätze für die Kreis- und Schulumlage wurden für 2025 erneut angehoben 
und führen zu Mehraufwendungen von 817.728,00 Euro an den Landkreis Gießen. Insge-
samt für 2025: 12.466.728 Euro.

Die Gewerbesteuerumlage orientiert sich an den IST-Einzahlungen der Gewerbesteuer. Je 
mehr Gewerbesteuer gezahlt wird, desto höher ist die Abrechnung der Gewerbesteuerum-
lage und umgekehrt.
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6.620.375,00 
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Produkt
Planansatz 

2025
Angeordnet zum 

31.05.
Prognose zum 

31.12.
Ausschöpfung 

in %
61101 Kreisumlage 7.601.000 8.092.440,00 8.092.442,00 106,47
61101 Schulumlage 4.048.000 4.374.288,00 4.374.293,00 108,06

Produkt
Planansatz 

2025
Angeordnet zum 

31.05.
Prognose zum 

31.12.
Ausschöpfung 

in %
611.01 Gewerbesteu-

erumlage
874.000 194.291,54 570.000,00 22,23
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Neben den normalen anteiligen Abschreibungen zum 31.05.2025 in Höhe von 592.455,88 
Euro, muss aufgrund der auf Seite 4 beschriebene Zahlungsunfähigkeit eines Gewerbe-
steuerzahlers weitere 1.649.538 Euro (Gewerbesteuer zuzüglich Nachzahlungszinsen und 
Verspätungszuschlag) gebucht werden.  
 

Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen 
 

 
Unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind sehr viele Aufwandsarten zusam-
mengefasst. Auszugsweise werden hier Instandhaltung von Gebäuden, Büromaterial, 
Strom, Gas, Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung, Aufwandsentschädigun-
gen, Wartungskosten, Fortbildungen, Telefonkosten, Versicherungen und vieles mehr zu-
sammengefasst dargestellt. 

Folgender Sachstand ist bei dem größten Projekt 2024/2025 zu nennen: 

 Volkshalle Leihgestern  Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung 
vom 13.05.2025 eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 416.400 Euro für die 
Sanierung der Volkshalle beschlossen. Insgesamt wurden bisher 1.216.400 Euro für 
die Sanierung bereitgestellt. Eine Wiedereröffnung ist zum neuen Schuljahr 
2025/2026 angestrebt. 

2.2.1 Personal 

 
Die Personalaufwendungen werden nach jetzigem Stand nicht in voller Höhe benötigt. Die 
Gründe hierfür sind vielseitig und reichen von Kündigungen, Nicht-Besetzung von Stellen 
bis hin zur Annahme, dass Stellen mit erfahrenen Bewerbern besetzt werden, die eine dem-
entsprechend hohe Erfahrungsstufe mitbringen, was eine höhere Vergütung bedeutet.  
 
In der Praxis sind jedoch auch Bewerber eingestellt worden mit einer niedrigeren Erfah-
rungsstufe, was wiederum zu Einsparungen im Vergleich zum kalkulierten Ansatz führt.  
Alle genannten Gründe führen zu einer Einsparung bei den Personalaufwendungen in Höhe 
von rund 900.000 Euro. 
 
Aufgrund dessen fällt der Tarifabschluss 2025 für das aktuelle Haushaltsjahr nicht weiter ins 
Gewicht.  

Produkt 
Planansatz 

2025 
Angeordnet zum 

31.05. 
Prognose zum 

31.12. 
Ausschöpfung 

in % 
Abschreibungen 1.421.211,93 2.241.993,88 3.300.000,00 157,75 

Bezeichnung 
Planansatz 

2025 
Angeordnet zum 

31.05. 
Prognose zum 

31.12. 
Ausschöpfung 

in % 
Sach- und Dienstleis-
tungen 

5.810.921 2.559.062,10 6.200.000,00 44,04 

Produkt 
Planansatz 

2025 
Angeordnet zum 

31.05. 
Prognose zum 

31.12. 
Ausschöpfung in 

% 
Personalaufwendungen 12.237.322 3.882.413,56 10.700.000,00 31,73 
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3. Finanzhaushalt

* Ansatz ohne HH-Reste aus den Vorjahren

3.1 Investitionsmaßnahmen

Alle Investitionen 2025 oberhalb eines Ansatzes von 50.000 EURO sind als Anlage in Ta-
bellenform beigefügt. 

4. Gemeindekasse

Zum 31. Mai 2025 hat die Stadt Linden einen Kassenbestand von 22.183.968,24 Euro. Hier-
von waren zum Stichtag insgesamt 15.000.000 Euro als Festgeld über unterschiedliche 
Laufzeiten und Zinssätzen angelegt.

Nachstehend folgt eine Übersicht über die Entwicklung der liquiden Mittel und Darlehen: 

Weitere Liquiditätsentwicklung

Zinserträge wurden im Zeitraum 01.01.2025 31.05.2025 in Höhe von 83.242,19 Euro ge-
neriert.

Kreditaufnahme

Für das Haushaltsjahr 2025 sind keine Kreditaufnahmen eingeplant.
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2020 2021 2022 2023 2024 2025
Kassenbestand 16.679.012 19.168.704 19.192.813 21.132.920 16.371.808 22.329.664

Kreditverbindlichkeiten 2.047.883 1.681.366 1.314.848 948.347 889.082 854.432

Entwicklung Kassenbestand- und Kreditverbindlichkeiten 

Produkt
Planansatz 

2025
Angeordnet 
zum 31.05.

Ausschöpfung in 
%

Auszahlungen Investitionstätigkeit 5.838.000 1.171.326,10 20,06
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5. Finanzstatusbericht 

Nach Satz 2 zu § 28 GemHVO Absatz 1 sind die Seiten 3+4 des Finanzstatusberichts als 
31.05.2025 mit 100 grün

ist die finanzielle Leistungsfähigkeit gegeben. Dies begründet sich durch die Einzahlung aus 
der Abrechnung mit der HLG (Seite 7). 

6. Jahresabschlüsse allgemein 

Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2012 bis 2024 wurden durch den Magistrat der Stadt 
Linden aufgestellt.  

Jahr Sachstand 
2011 Entlastungsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung vom 

31.01.2023. 
2012 In der Prüfung durch die Revision des Landkreises Gießen 
2013-
2023 

Die Jahresabschlüsse wurden vom Magistrat der Stadt Linden aufgestellt. 

2024 Aufstellungsbeschluss durch den Magistrat vom 24.04.2025 
Kenntnisnahme durch die Stadtverordnetenversammlung vom 13.05.2025 

 
Jahresabschluss 2024 
 
Das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.354.556,93 Euro 
ab. Der Jahresabschluss mit Anlagen wurde der Stadtverordnetenversammlung am 
13.05.2025 zur Kenntnis gegeben. 
 
7. Ausblick 

Die im Jahr 2024 begonnene negative Entwicklung der Gewerbesteuer setzt sich auch im 
Jahr 2025 und für die kommende Haushaltsplanung fort.  

Die am 22.05.2025 durch den hessischen Finanzminister kommentierte Mai-Steuerschät-
zung bietet aktuell keinen Anlass für eine ermunternde Prognose. 

nichts vor: Der Haushalt 2026 wird ein Spar-Haushalt werden müs-
Lorz, hr-Info, 22.05.2025) 

Das Haushaltsjahr 2025 wird lediglich durch den einmaligen Sondereffekt der Endabrech-

sellschaft) gerettet.  

Neben der Überprüfung aller Ausgaben und dadurch einhergehende Kosteneinsparung, 
muss auch über eine moderate Anpassung der Grundsteuer B, sowie beispielsweise Fried-
hofsgebühren oder Kita-Gebühren nachgedacht werden. 

Linden den 02.06.2025 

Gez. Wedemann 
(Bürgermeister) 



2024 Stand: 31.05.2025

Ergebnis Ansatz Prognose

Pos. 2024 2025 31.12.2025
00

01 -194.586,63 -157.600,00 -               190.000,00 

02 -873.548,12 -917.100,00 -               800.000,00 

03 -1.568.834,36 -268.200,00 -               900.000,00 

04   

  

05 -18.783.001,06 -23.306.900,00 -          20.576.000,00 

  

06 -552.052,40 -572.000,00 -               550.000,00 

07 -6.792.907,99 -7.529.387,00 -            7.350.000,00 

  

08 -423.221,21 -662.283,39 -               425.000,00 

  

09 -396.333,29 -400.350,00 -            2.450.000,00 

10 -29.584.485,06 -33.813.820,39 -        33.241.000,00 

11 9.345.092,72 12.237.322,00            10.700.000,00 

12 950.224,41 1.228.012,00              1.000.000,00 

13 5.859.799,50 5.810.921,00              6.200.000,00 

  

13.1   

14 1.660.611,26 1.421.211,93              3.300.000,00 

15 1.713.259,42 1.986.900,00              1.900.000,00 

  

16 12.519.342,69 13.033.000,00            13.100.000,00 

  

17                     6.900,00 

18 35.121,91 96.850,00                 130.000,00 

19 32.083.451,91 35.814.216,93           36.336.900,00 

20 2.498.966,85 2.000.396,54           3.095.900,00   

21 -656.232,05 -290.000,00 -               400.000,00 

22 25.138,78 36.500,00                   30.000,00 

23 -631.093,27 -253.500,00 -             370.000,00 

24 -30.240.717,11 -34.103.820,39 -      33.641.000,00   

24A 32.108.590,69 35.850.716,93         36.366.900,00   

24B 1.867.873,58 1.746.896,54           2.725.900,00   

25 -242.525,45 -                   3.000,00 

26 729.208,80                 280.000,00 

27 486.683,35                277.000,00 

28 2.354.556,93 1.746.896,54           3.002.900,00   

29 -1.176.207,29 -            1.200.000,00 

30 1.176.207,29              1.200.000,00 

31                               -   

32 2.354.556,93 1.746.896,54           3.002.900,00   

33

34

35

36

Ergebnis

Gesamtergebnisrechnung
Rechnungsjahr

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -337.904,53

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -518.814,97

4 Bestandsveränderungen und akt. 

Bezeichnung 31.05.2025
Ergebnishaushalt

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte -143.911,83

6 Erträge aus Transferleistungen -142.749,23

7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke -6.564.361,12

u.allg.Uml.

Eigenleistg.

5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus -13.152.340,90

ges.Uml

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - -23.409.300,68

9)

11 Personalaufwendungen 3.882.413,56

8 Erträge aus der Auflösung von -275.951,00

Sonderposten

9 Sonstige ordentliche Erträge -2.273.267,10

13.1 Einstellung in Sonderposten

14 Abschreibungen 592.455,88

15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü 1.092.651,42

12 Versorgungsaufwendungen 559.054,68

13 Aufwendungen für Sach- und 2.559.062,10

Dienstleistungen

17 Transferaufwendungen 6.874,69

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 114.747,63

19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 21.589.017,81

s.bes.Finanzaufw

16 12.781.757,85

Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.

22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 3.331,08

23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22) -161.334,06

24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + -23.573.965,82

11 -18)

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -1.820.282,87

21 Finanzerträge -164.665,14

26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25) -1.981.616,93

27 Außerordentliche Erträge -2.896,11

28 Außerordentliche Aufwendungen 278.693,34

Nr. 21)

25 Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw. (Nr.10 u. 21.592.348,89

Nr.21)

31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen -247.571,34

32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen 256.188,69

33 Ergebnis der internen 8.617,35

29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. 275.797,23

Nr. 28)

30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) -1.705.819,70

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

Nachrichtlich:

Summe der Jahresfehlbeträge

vorgetragene Jahresfehlbeträge

Leistunsgbeziehungen

34 Jahresergeb. nach internen -1.697.202,35

Leistungsbeziehungen
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Stand: 31.05.2025

Ergebnis Ansatz

2024 2025

195.865,38 157.600,00

898.275,60 917.100,00

334.631,72 268.200,00

19.514.100,99 23.306.900,00

970.218,21 572.000,00

6.806.468,30 7.529.387,00

328.816,07 290.000,00

484.933,90 400.350,00

29.533.310,17 33.441.537,00

-9.346.252,20 -12.237.322,00

-988.829,99 -1.243.812,00

-4.730.587,13 -5.810.921,00

-1.655.402,32 -1.986.900,00

-14.357.117,86 -13.033.000,00

-23.292,78 -36.500,00

-984.862,33 -96.850,00

-32.086.344,61 -34.445.305,00

-2.553.034,44 -1.003.768,00

824.723,25 575.000,00

231.490,00

43.802,98

1.100.016,23 575.000,00

-712.404,50 -4.690.000,00

-379.081,40

-721.034,72 -1.148.000,00

-1.201.250,00

-3.013.770,62 -5.838.000,00

-1.913.754,39 -5.263.000,00

-4.466.788,83 -6.266.768,00

-59.265,40 -59.265,00

-59.265,40 -59.265,00

-4.526.054,23 -6.326.033,00

-126.133,85

-108.924,76

-235.058,61

21.132.920,95 -20.418.603,32

-4.761.112,84 -6.326.033,00

16.371.808,11 -26.744.636,32

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2025

04A    einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

Bezeichnung 31.12.202531.05.2025

PrognoseErgebnis

Pos.

03 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.327.777,93                  900.000,00 

04 4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen 7.553.027,59             20.576.000,00 

01 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 83.114,02                  190.000,00 

02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 333.185,24                  800.000,00 

06 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen 3.202.360,28               7.350.000,00 

07 7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 170.441,30                  400.000,00 

05 5 Einzahlungen aus Transferleistungen 142.749,23                  550.000,00 

09 9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk. 15.122.635,46           33.216.000,00 

10 10 Personalauszahlungen -3.430.442,92 -          10.700.000,00 

08 8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz. 2.309.979,87               2.450.000,00 

08A    die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben

13 13 Auszahlungen für Transferleistungen -6.874,69 -                   6.900,00 

14 14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie -497.239,68 -            1.900.000,00 

11 11 Versorgungsauszahlungen -384.290,93 -            1.000.000,00 

12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -2.674.086,17 -            6.200.000,00 

16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -2.329,48 -                 30.000,00 

17 17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordendliche Ausz, -125.087,64 -               130.000,00 

14A      besondere Finanzauszahlungen   

15 15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl. -5.133.618,30 -          13.100.000,00 

19 19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. 2.868.665,65              149.100,00   

19A       Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)

17A     die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben   

18 18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk -12.253.969,81 -        33.066.900,00 

21A      des immateriellen Anlagevermögens   

22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. 3.876.415,13               3.876.400,00 

20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26.561,73                    30.000,00 

21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und   

25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen -248.355,78 -            2.000.000,00 

26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen -377.582,75 -            1.500.000,00 

23 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.902.976,86             3.906.400,00 

24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden -545.455,07 -               600.000,00 

28 28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit -1.171.393,60 -          4.100.000,00 

28A      (Nr. 24-27)

26A      und immaterielle Anlagevermögen   

27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.   

29B 30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf 5.600.248,91 -              44.500,00   

29C      (Summe aus Nrn. 19 und 29)

29 29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- 2.731.583,26 -           193.600,00   

29A tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)

31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl. -34.650,49 -                 59.000,00 

31A      vergleichb.Vorgängen für Investitionen

30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.

30A      vergleichb Vorgängen für Investitionen

32B 34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum 5.565.598,42 -           103.500,00   

32C       Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)

32 33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk. -34.650,49 -                59.000,00 

32A (Saldo aus Nrn. 31 ./. 32)

33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm., 267.818,23                  267.000,00 

33A Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)   

35 37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus 246.561,71                245.800,00 

35A      haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./.Nr.36)

34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm., -21.256,52 -                 21.200,00 

34A mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)

37A 39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37) 5.812.160,13              142.300,00   

38 40 Best. an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39) 22.183.968,24         16.514.108,11   

36 38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres 16.371.808,11           16.371.808,11 

37 Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand
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